
Stellungnahme(n) (Stand: 13.06.2019)

Sie betrachten: Nordöstlich Halbinsel Kesselstraße (FNP 193)

Verfahrensschritt: Beteiligung der Behörden gem. § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 15.05.2019 - 17.06.2019

Behörde: Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53

Frist: 17.06.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Robert Kriszun, am: 13.06.2019 , Aktenzeichen: 53.01.04.04-200/2019-Z

Flächennutzungsplan 193. Änderung - Nordöstlich Halbinsel Kesselstraße (Pier One)

Beteiligung als TöB gemäß § 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 

Ihre E-Mail/Schreiben vom 15.05.2019

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnahme gebeten.

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme:
Es bestehen seitens des Dezernates weiterhin keine Bedenken gegen die Planung.

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) ergeht folgende
Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stellungnahme:
Gegen die 193. Änderung des FNP - Nordöstlich Halbinsel Kesselstraße (Pier One) in Düsseldorf im
Regierungsbezirk Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet
meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des
Landes oder Bundes stehen.
Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungsrecht des Landes oder
Bundes gegeben sind empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den LVR -Amt für Denkmalpflege im
Rheinland-, Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland-, Bonn, sowie die
zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange
zu beteiligen.

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht folgende Stellungnahme:
Von der Planung ist keine ordnungsbehördliche Verordnung oder einstweilige Sicherstellung der
Bezirksregierung als höhere Naturschutzbehörde betroffen. 
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. Bezüglich weiterer naturschutzrechtlich einzubringender
Belange im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist die Stadt Düsseldorf als untere
Naturschutzbehörde zuständig.

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergehen folgende Stellungnahmen:

Luftreinhalteplanung
Die mir vorliegenden Unterlagen der Stadt Düsseldorf zum Flächennutzungsplan 193. Änderung -
Nordöstlich Halbinsel Kesselstraße wurden aus Sicht der Luftreinhalteplanung geprüft.
Der Flächennutzungsplan liegt im Einzugsgebiet des Luftreinhalteplans Düsseldorf jedoch außerhalb
der ausgewiesenen Umweltzone Düsseldorf - Stufe 3.
Überschreitungen der Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM10, PM2,5) sind für die
geplante Änderung nicht zu erwarten.
Gegen das o.g. Verfahren besteht aus Sicht des SG 53.01 – Luftreinhalteplanung – unter
Berücksichtigung des in der Begründung aufgezeigten Bebauungs- und Nutzungskonzepts keine
Bedenken.



Land-Use-Planning
Ich verweise auf die Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf vom 09.05.2018 zum BPL Nr.
03/033 – Nördlich Halbinsel Kesselstraße (Pier One).
Auf Grundlage der vorliegenden Planunterlagen ergab die Prüfung, dass gegen das oben genannte
Planvorhaben aus Sicht der passiv-planerischen Störfallvorsorge keine Bedenken bestehen.
Im Rahmen der 193. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Düsseldorf sollen gewerbliche
Flächen planungsrechtlich entwickelt werden.
Ich weise darauf hin, dass bei der planerischen Zielsetzung ein Gewerbegebiet zu entwickeln,
planungsrechtlich auch Anlagen zulässig wären, die einen Betriebsbereich nach der Störfall-Verordnung
bilden oder Teil eines solchen Betriebsbereiches (zum Beispiel in Form eines Gefahrstofflagers) wären.
Die Ansiedlung von diesen Störfallbetrieben hat unter Beachtung der passiv planerischen
Störfallvorsorge, sprich unter der Rücksichtnahme schutzbedürftiger Nutzungen in der Nachbarschaft,
innerhalb als auch außerhalb von Plangebieten zu erfolgen. Dies ist konkret in der verbindlichen
Bauleitplanung zu berücksichtigen und zu regeln. Da sich die Vorgaben des § 50 BImSchG allerdings
nicht nur an die verbindliche sondern auch an die vorbereitende Bauleitplanung richten, sollten die
Belange der passiv planerischen Störfallvorsorge bereits im konkret anstehenden FNP-
Änderungsverfahrens thematisiert werden, um einen Mangel in der späteren Abwägung gem. § 1 Abs. 7
BauGB durch Außerachtlassung des Themas Störfallschutz zu vermeiden.

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellungnahme:
HWRM/ÜSG
Das Vorhaben befindet sich in einem nach § 76 WHG, § 83 LWG ordnungsbehördlich festgesetzten
oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet (ÜSG), für das besondere Schutzvorschriften
gelten (§ 78 WHG).
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete (ÜSG) sind gemäß § 5 Abs. 4a BauGB im
Flächennutzungsplan und gemäß § 9 Abs. 6a BauGB im Bebauungsplan nachrichtlich zu übernehmen. 
Das Plangebiet befindet sich in den Risikogebieten des Rheins, die bei einem Versagen oder
Überströmen von Hochwasserschutzeinrichtungen ab einem häufigen Hochwasser (HQ10)
überschwemmt werden können. Zum 05.01.2018 sind geänderte Anforderungen für Risikogebiete im
WHG und BauGB in Kraft getreten. 
Risikogebiete im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG, d. h. überschwemmte Gebiete bei einem seltenen bzw.
extremen Hochwasserereignis (HQextrem), sind gemäß § 5 Abs. 4a BauGB im Flächennutzungsplan
und gemäß § 9 Abs. 6a BauGB im Bebauungsplan nachrichtlich zu übernehmen. 
Eine Berücksichtigung der Belange Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge ist in Bauleitplänen
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB vorzunehmen. Gemäß § 78b WHG sind die Belange
Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge, insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit
sowie die Vermeidung erheblicher Sachschäden, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
berücksichtigen. 

Bitte beachten:
Hochwasserschutz
Aus Sicht des Hochwasserschutzes kann zum Projekt zum aktuellen Zeitpunkt keine Stellungnahme
abgegeben werden, da Pier One direkt mit der Geländeaufschüttung an der Kesselstraße zusammen
hängt. 
Hierzu habe ich bereits zweimal Unterlagen nachgefordert. Ich weise hierzu auf meine Stellungnahmen
vom 12.10.2018 und 29.10.2018 zum Verfahren „Bau 473/2018 Landeshauptstadt Düsseldorf,
Verlängerung zum Bauvorbescheid 21-BV-0086/16 vom 09.06.2016 Geländeaufschüttung
Kesselstraße“.

Ansprechpartner:
• Belange des Luftverkehrs (Dez. 26)
Herr Karrenberg, Tel. 0211/475-4059, E-Mail: jens.karrenberg@brd.nrw.de
• Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4)
Herr Braun, Tel. 0211/475-1326, E-Mail: alexander.braun@brd.nrw.de
• Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51)
Frau Schulz, Tel. 0211/475-2038, E-Mail: ursula.schulz@brd.nrw.de
• Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53.1 LRP)
Frau Möller, Tel. 0211/475-3043, E-Mail: annalena.moeller@brd.nrw.de
• Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53.1 LUP)
Frau Hansel, Tel. 0211/475-2874, E-Mail: lisa.hansel@brd.nrw.de
• Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54)



Frau Kirbach, Tel.: 0211/475-2897, E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de 

Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf als Träger
öffentlicher Belange.
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden
Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher
nicht geprüft.
Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch
(Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung:

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html

und

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB_Zustaendigkeiten.html

Im Auftrag
gez.
Kirsten Zimmerhofer

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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